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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des (Grund-)Schulverbandes Thurmansbang 

(Landkreis Freyung - Grafenau) 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinan-
zierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushalts-
satzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit 579.600 € und im Vermö-
genshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
117.800 € ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Schulverbandsumlage (Verwaltungsumlage) 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) 
zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das 
Haushaltsjahr 2021 auf 320.500 € 
festgesetzt und nach dem Verhältnis 
der Zahl der Verbandsschüler der 
Mitgliedsgemeinden umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulver-

bandsumlage wird die maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2020 auf 170 Verbandsschüler 
festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schü-

ler auf 1.885,29 € festgesetzt. 
 
 (2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 90.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6  
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2021 in Kraft. 
   
 
Thurmansbang, 27. April 2021 
(Grund-)Schulverband Thurmansbang 
 
K ö n i g 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

II. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde nach Art. 9 Abs. 1 Satz1 
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung 
mit Art. 67 und 71 GO mit Schreiben vom 
22.04.2021 Nr. 21-941/2-40schv mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichti-
gen Teile enthält. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 
Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich be-
kanntgemacht. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 GO i.V.m. § 1ff. BekV bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung ab sofort in der Ge-
schäftsstelle des (Grund-)Schulverbandes in 94169 
Thurmansbang, Gründelln 3, Zimmer Nr. 15 -
Geschäftsleitung -  öffentlich auf. 
 
Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit 
(§ 4 Bekanntmachungsverordnung). 
 
 
Thurmansbang, 27. April 2021 
 (Grund-)Schulverband Thurmansbang 

 
K ö n i g 
Schulverbandsvorsitzender 
  
 
       
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum 
Schutz vor der Geflügelpest; 
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in 
einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwe-
cken 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt auf 
Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 
Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 1938), § 38 Abs. 11 und § 
6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 1938), § 6 Abs. 2 der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Ge-
flügelpest-Verordnung) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665), § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 
der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665), Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes 
über das Landesstrafrecht und das Verordnungs-
recht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsge-
setz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 
2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des 
Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geän-
dert worden ist und Art. 3 Abs. 2 des Gesund-
heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-
1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. 
Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist fol-
gende 

 
Allgemeinverfügung 

 
1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes 

Freyung-Grafenau vom 08.03.2021 zum Voll-
zug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen 
zSchutz vor der Geflügelpest (Amtsblatt des 
Landkreises Freyung-Grafenau 2021 Nr. 10 v. 
08.03.2021) wird wie folgt geändert: 
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1.1. Ziffer 1 (Anordnung der Aufstallungs-

pflicht für Geflügel) wird aufgehoben. 
 

1.2. Ziffer 4 (Verbot von Geflügelmärkten/-
ausstellungen) wird aufgehoben. 

 
2. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Freyung-Grafenau vom 08.03.2021 unver-
ändert. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kosten-

frei.  
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ih-
rer Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Freyung-Grafenau als bekannt gege-
ben. 

 
Hinweis: 

Gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Freyung-Grafenau, Dienstgebäude 
Königsfeld, Grafenauer Str. 44, Zimmer 122, 94078 
Freyung, aus. Sie kann von Montag bis Donnerstag 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 

 
Landratsamt Freyung-Grafenau 

Freyung, den 29.04.2021 
 
 

gez. 
Scheichenzuber-Art 
Oberregierungsrätin 

 
 

Weitere Hinweise: 
 

1.    Auf die Vorgaben gemäß § 3 und § 4 I Nr. 
1 der Geflügelpest-Verordnung hinsicht-
lich der allgemein geltenden Vorgaben zur 
Fütterung und Tränkung sowie zur Früher-
kennung bei gehäuften Verlusten wird 
hingewiesen. 

 
2.    Nach § 26 I der ViehVerkV sind Halter von 

Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, 
Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, 
Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, 
dies der zuständigen Behörde oder einer 
von dieser beauftragten Stelle vor Beginn 
der Tätigkeit unter Angabe seines Na-
mens, einer Anschrift und der Anzahl der 
im Jahresdurchschnitt voraussichtlich ge-
haltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ih-
res Standortes bezogen auch die jeweilige 
Tierart mitzuteilen.  
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